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1. EINFÜHRUNG 

 

Bei meinem seit einem Jahr laufenden 

 

sozialgeschichtlichen Forschungsprojekt 

 

zur "'Prinkerfiirsorge 1922 bis 1949 am 

 

Beispiel Hamburgs" haben mich meine 

 

Recherchen auch nach Schleswig-Holstein 

 

geführt. Die Hamburger Wohlfahrtsbehör-
de (WFB), der die 1922 etablierte Abt. 

 

"Trinkerf-ürsorge" (TF) unterstand, hat 

 

über den gesamten Untersuchungszeit-
raum Alkoholiker stationär in den ver-
schiedensten Anstaltstypen außerhalb 

 

Hamburgs untergebracht. Hamburger 

 

"Trinker" gelangten so nicht nur nach 

 

Mecklenburg, Bethel, Bremen und Nieder-

sachsen, sondern auch nach Schleswig-
Holstein. Meine Nachforschungen im Lan-
desarchiv Schleswig, in Rickling und in 

 

Glückstadt haben leider wenig Erkennt-
nisse über Lebensbedingungen in den 

 

Schleswig-Holsteinischen Anstalten zuta-

ge gefördert. Mit diesem Beitrag, in dem 

 

ich kurz mein Projekt unter besonderer 

 

Berücksichtigung der Erkenntnisse, die 

 

ich bereits über Hamburgs "Trinker" in 

 

Schleswig-Holsteinischen Anstalten ge-
wonnen habe, vorstelle, möchte ich jeden, 

 

der mehr über die genannten Einrichtun-

gen weiß, um Hinweise bitten 

 

2. INHALTE UND ZIELSETZUNG DES 

 

FORSCHUNGSVORHABENS 

 

Der Titel "Trinkerfürsorge" verweist be-
reits auf die Stoßrichtung meiner Unter-

suchungen: Es geht mir nicht um die 

 

Erforschung der Trinksitten, also der 

 

Konsumtionsseite der Alkoholfrage, son-
dern um die Reaktionsweisen der Gesell-
schaft auf pathologische Formen des Um-

gangs mit dem Alkohol. 

 

Bis heute fehlt es vor dem Hintergrund 

 

der Einstufung des Alkoholismus als in-
dividueller Krankheit sowohl an einer 

 

fundierten Ätiologie als auch an einer 

 

effektiven Therapie. Wie unsere Einstel-
lungen zum Alkoholismus historisch ge-
wachsen sind, so hat auch die Hilflosig-
keit der "Suchtexperten" angesichts die-
ses Problems ihre historische Tradition. 

 

Das bedeutet, die Faktoren, die einer Be-

wältigung des Alkoholismus im Wege ste-

hen, haben schon gewirkt, seitdem Ende 

 

des 18. Jahrhunderts Mediziner die Alko-
holkrankheit als "ihr" Aufgabenfeld zu 

 

entdecken begannen. Zu den hemmenden 

 

Faktoren, die verhindern, das Alkohol-

problem in den Griff zu bekommen, zählt 

 

die ambivalente gesellschaftliche Ein-

stellung zum Alkohol als "legaler Droge". 

 

Sie führt dazu, daß die Grenzen vom "nor-
malen" zum "pathologischen" Trinken je 

 

nach persönlichem Standort des Betrach-
ters variieren. Bisher gibt es keine unum-
strittenen, einheitlichen Kriterien, nach 

 

denen eine einheitliche Bestimmung der 

 

einzelnen Stadien der Alkoholkrankheit 

 

vorgenommen werden kann. Auch fehlt 

 

es an einem anerkannten Maßstab zur 

 

Beurteilung von "Heilerfolgen". 

 

Dieser Mangel an Eindeutigkeit ver-
weist auf die gesellschaftliche Reaktions-
seite des Alkoholproblems und damit auf 
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seine gesellschaftspolitische Brisanz. 

 

Auch sie ist historisch: Nicht zufällig fällt 

 

die Einrichtung der ersten sogen. Trin-
kerheilstätten seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts in die Periode der gesellschaft-
lichen Modernisierung, des beginnenden 

 

Industriezeitalters. Modernisierung der 

 

Gesellschaft hieß auch Normierung der 

 

Individualitäten im Zeichen des Fort-

schritts, der keine Hemmnisse duldete. 

 

Hier zeigt sich bereits, daß Deutungs-
und Handlungsmuster in Bezug aufAlko-
holismus nicht losgelöst von gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen exi-
stieren. So konzentriert sich mein For-

schungsinteresse darauf, wie gesell-
schaftliche, politische, wirtschaftliche 

 

und mentalitätsgebundene Gegebenhei-
ten die Reaktionsmuster auf das Alkohol-

problem in einer Gesellschaft prägen. Die 

 

Jahre zwischen 1922 und 1949 bieten sich 

 

für diesen Ansatz geradezu an: In keinem 

 

vergleichbar kurzen Zeitraum erfuhren 

 

Staat, Gesellschaft und Mentalitäten in 

 

Deutschland so viele Erschütterungen: 

 

Demokratie, Weltwirtschaftskrise, Dik-

tatur, Krieg und Nachkriegszeit bilden 

 

die wechselnden Rahmenbedingungen 

 

des Umgangs mit dem Alkoholismus. 

 

Die chronologischen Eckdaten der Un-

tersuchung ergeben sich aus ihrem klein-
räumlichen Zuschnitt: Als erste deutsche 

 

Stadt, als erster deutscher Staat, betrieb 

 

Hamburg seit 1922 im Wohlfahrtsamt 

 

(WFA) eine auf der Kooperation von frei-
en Vereinigungen und Behörde basieren-
de PF unter staatlicher Regie. Die im 

 

WFA angesiedelte Abteilung PF legte den 

 

Grundstein für die noch heute in der 

 

Suchtkrankenhilfe gültige Behandlungs-
kette: ambulante Kontaktphase mit einer 

 

Beratungsstelle (damals "Trinkerfürsor-

gestelle" oder "Auskunftsstelle für Trin-

kerfürsorge" genannt), stationärer Auf-
enthalt zur sogen. Entziehungs- oder Ent-

wöhnungskur, ambulante Nachsorge 

 

durch Anschluß an eine Abstinenzverei-

nigung. 1949 markiert in der Hamburger 

 

Suchtkrankenarbeit einen Neubeginn 

 

durch die Gründung der Hamburgischen 

 

Landesstelle gegen die Suchtgefahren, 

 

die als nichtstaatliche Zentralinstanz die 

 

regionalen Bestrebungen der behördli-
chen und freien Suchtkrankenarbeit ko-
ordiniert. 

 

Wie diese Ausführungen zeigen, geht es 

 

in dieser Studie zur TF nicht primär um 

 

Mäßigkeits- und Abstinenzbewegungen, 

 

sondern um die Anfänge staatlichen En-
gagements aufdiesem damals neuen Teil-
gebiet der Sozialhygiene. Dabei soll nicht 

 

verschwiegen werden, daß der Staat ohne 

 

die aufopfernde Mithilfe der erfahrenen 

 

Helfer aus den Abstinenz- und Mäßig-
keitsvereinigungen diese Arbeit sicher 

 

nicht hätte leisten können. 

 

3. ALLGEMEINE GRUNDZÜGE 

 

DER ANFÄNGE STATIONÄRER 

 

"TRINKERFÜRSORGE" 

 

Die gedankliche Auseinandersetzung mit 

 

der stationären Unterbringung von "Trin-
kern" ist beinahe so alt wie die Entdek-
kung des Alkoholismus als Krankheit 

 

bzw. als "Volksseuche" wie Tuberkulose 

 

und Geschlechtskrankheiten. Mediziner, 

 

Fürsorger und Juristen, die sich seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts auch in 

 

Deutschland mit dem Alkoholismus be-
faßten, gingen sowohl theoretisch als 

 

auch praktisch von mindestens zwei Ka-
tegorien von "Trinkern" und damit auch 

 

von stationären Einrichtungen aus: Für 

 

die als heilbar eingestuften "Trinker" sa-
hen sie "Trinkerheilstätten" auf freiwilli-
ger Basis vor, für die als "unheilbar" dia-
gnostizierten dagegen Bewahrung oder 

 

Asylierung, bei alten und "unverbesserli-
chen", d.h. immer wieder rückfälligen Al-
koholikern sogar lebenslange Asylierung 

 

in Arbeitshäusern, wo sie immerhin dem 

 

Staat noch nutzbringende Arbeit leisten 

 

konnten.' 

 

Kernstück der stationären "Trinker-
heilbehandlung" war die Arbeitstherapie. 
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Sie ermöglichte nicht nur "Einsparung an 

 

den Armenkosten", wie es selbst bei rela-
tiv liberalen Fachleuten hieß2, sondern 

 

war auch von therapeutischem Wert: Da 

 

Alkoholismus als "Krankheit des Wil-
lens" angesehen wurde, sollte dadurch 

 

der Wille gestärkt und der "Trinker" 

 

durch regelmäßige körperliche Arbeit für 

 

sein gesellschaftliches Funktionieren 

 

nach der Entlassung aus der Heilstätte 

 

vorbereitet werden.3 

 

Die ersten deutschen Heilstätten, um 

 

die Mitte des 19. Jahrhunderts meist un-
ter kirchlicher Regie eingerichtet, blieben 

 

meistens den bemittelten Schichten vor-
behalten. Die 1887 vom Landesverein für 

 

Innere Mission in Rickling eröffnete 

 

"Trinkerheilstätte" Salem war vermut-
lich eine der ersten deutschen Heilstät-

ten, die eine geringe Anzahl von Plätzen 

 

unbemittelten Patienten vorbehielt.4 

 

4. DAS SYSTEM DER STATIONÄREN 

 

"TRINKERFÜRSORGE" 

 

IN HAMBURG 

 

Das Hamburger WFA hatte schon nach 

 

dem ersten Jahr des Bestehens seiner 

 

Abteilung PF über 360 schwere, anstalts-

behandlungsbedürftige Alkoholkranke 

 

zu betreuen. Ihre Unterbringung in An-
stalten außerhalb Hamburgs erwies sich 

 

als zunehmend schwieriger. So machte 

 

sich das Bedürfnis nach einer eigenen 

 

Hamburger "Trinkerheilstätte" immer 

 

stärker bemerkbar.6 Aus Kostengründen 

 

sah das WFA jedoch von einer eigenstän-
digen "Trinkerheilstätte" ab.6 Stattdes-
sen richtete die Behörde im Versorgungs-
heim Farmsen eine besondere Abteilung 

 

für Alkoholkranke ein, für die sie zwar 

 

stolz die Bezeichnung "erste staatliche 

 

Trinkerheilstätte Deutschlands" ge-
brauchte, die jedoch diesen Namen inso-
fern nicht verdiente, als daß sie verschie-
denen damals in Fachkreisen aufgestell-
ten Mindestanforderungen an eine 'Trin-
kerheilanstalt" nicht genügte. 

 

So war, bedingt durch die fehlende 

 

räumliche Abgrenzung zu den übrigen 

 

Insassen des Versorgungsheims, nicht für 

 

eine abstinente Umgebung gesorgt. Alko-
holexzesse kamen immer wieder vor.7 Be-
herrscht von dem Prinzip der Kostener-

sparnis im Wohlfahrtswesen, benutzte 

 

die Wohlfahrtsbehörde (WFB) die Ar-

beitstherapie der "Trinkerheilstätte" da-

zu, daß die ausschließlich auf öffentliche 

 

Kosten aufgenommenen Patienten ihren 

 

Anstaltsaufenthalt selbst erwirtschafte-
ten. Rücksichtnahme auf die individuel-
len Fähigkeiten und Interessen der Insas-
sen, auf Witterungs- und Jahreszeiten-
verhältnisse, die eine sinnvolle Arbeits-

therapie in den privaten Heilstätten 

 

kennzeichnete, fehlten in Farmsen völlig. 

 

Hier sahen die Verantwortlichen in den 

 

Alkoholkranken billige Arbeitskräfte. Es 

 

nimmt nicht Wunder, daß es gerade die 

 

Arbeitstherapie war, an der sich im 

 

Mai 1928 offener Aufruhr entzündete.8 In 

 

den Behandlungserfolgen schlug sich die 

 

mangelhafte Behandlung und Unterbrin-
gung der "Trinker" nieder: In den zeitge-
nössischen, vom Verband der Trinker-
heilstätten Deutschland alljährlich her-

ausgegebenen Statistiken der Heilerfolge 

 

der Trinkerheilstätten schnitt Farmsen 

 

regelmäßig schlecht ab. Der Verband wer-
tete als "Heilerfolg" eine zweijährige Ab-
stinenz nach der Entlassung aus der An-
stalt. Während Salem z.B. 1927 22 Ab-
stinente nach zwei Jahren verzeichnete, 

 

gab es für Farmsen lediglich 17 "wesent-
lich Gebesserte", aber keine "Geheil-
ten".3 

 

Insgesamt gesehen, glich die 'Trinker-
heilstätte Farmsen" eher einer Bewahr-
anstalt mit Zwangscharakter als einer 

 

Spezialeinrichtung für Alkoholkranke. 

 

Um die Insassen die für die Behandlung 

 

notwendige Dauer von neun Monaten in 

 

der Anstalt halten zu können, wandte die 

 

PF das Zwangsinstrument der Entmün-
digung nach §6, Zi. 3 BGB (Entmündi-
gung wg. Trunksucht) so großzügig an, 
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daß sie nur unter vorläufige Vormund-
schaft stehende "Trinker" in die Heilstät-
te aufnahm. Bei Entweichen aus der An-
stalt besaß der Sammelvormund in Ge-
stalt des Leiters der Abteilung TF dann 

 

stets die amtliche Handhabe zur notfalls 

 

gewaltsamen Rückführung seines Mün-
dels in die Anstalt. Außerdem konnte er 

 

mit der endgültigen Entmündigung dro-
hen. Bewährte sich der Entlassene, hob 

 

die TF im Einvernehmen mit dem Vor-
mundschaftsamt die vorläufige Vor-
mundschaft nach etwa einem Jahr nach 

 

Entlassung aus der Anstalt wieder auf, 

 

wenn nicht, beantragte sie beim Vor-
mundschaftsamt die endgültige Entmün-
digung. ro 

 

Nachdem die VVFB von der Gefängnis-
verwaltung Hamburg Ende 1929 das An-
wesen Arensch/Berensch als Zweigan-
stalt des Versorgungsheims Farmsen bei 

 

Cuxhaven übernommen hatte, nutzte die 

 

TF diesen zusätzlichen Raum, um die 

 

schon länger eingeführte Kategorisie-
rung der "Trinker" nach Heilbarkeit und 

 

Sozialwertigkeit nach außen durch räum-
liche Segregation zu unterstreichen. 

 

Seit 1924 hatte die "Trinkerheilstätte" 

 

unter der Kategorie "Trinker I" ohnehin 

 

nur noch die ihrer Meinung nach aus-
sichtsreichen Fälle in die eigentliche 

 

"Trinkerheilstätte" aufgenommen, wäh-
rend sie die schon zum wiederholten Mal 

 

rückfälligen mit einer eher ungünstigen 

 

Prognose als "Trinker II" ins Versor-

gungsheim abschob.11 Schließlich gab es 

 

noch die Gruppe "Trinker III", gekenn-
zeichnet außer durch geringe Besse-

rungsaussichten auch noch durch starke 

 

Disziplinprobleme in der Anstalt. 

 

Letztere und die der Kategorie II zuge-
ordneten "Trinker" kamen ab 1930 in das 

 

fernab von Hamburg gelegene Arensch, 

 

wo sie als billige Arbeitskräfte für das 

 

Versorgungsheim in der Landwirtschaft 

 

beschäftigt wurden. In die frei geworde-
nen Plätze der Trinkerheilstätte Farm-
sen konnten dann die noch in den teure-

ren Staatskrankenanstalten liegenden 

 

"Trinker" nachrücken. Unter Zuhilfenah-
me von Arensch löste die WFB so für die 

 

stationäre TF die von der öffentlichen 

 

Wohlfahrtspflege reichsweit erhobene 

 

Forderung nach Einsparung in der An-
staltsfürsorge ein.12 Die Hamburger 

 

Wohlfahrtsanstalten erzielten eine Ko-
stensenkung im Anstaltswesen haupt-
sächlich durch den Grundsatz, daß sie die 

 

arbeitsfähigen Insassen - und hierzu 

 

zählten die "Trinker" meistens - mit Ar-
beiten für die arbeitsunfähigen Insassen 

 

beschäftigten.13 

 

"Die ruhigen Elemente der Trinker II", 

 

so der Leiter der Abt. TF, Jaques, bewohn-
ten in Arensch fünf frühere Bauernhäu-
ser, die als Stationen hergerichtet seien, 

 

"die unruhigen Elemente" brachte die An-
staltsleitung in einer festen Station in 

 

Berensch unter. 

 

Pastor Brodmeier, der in der Farmse-
ner "Trinkerheilstätte" die Abstinenzver-

einigung "Winterhude" als eine Art Nach-

sorgegruppe für die Insassen leitete, gab 

 

1934 seine Arbeit in Arensch/Berensch 

 

enttäuscht auf, da nach seinen Angaben, 

 

"keiner der entlassenen Männer sich im 

 

freien Leben hat halten können".14 

 

Der Kontakt zwischen der Hauptan-
stalt Farmsen und der Zweiganstalt 

 

Arensch/Berensch war durch regelmäßi-
ge Sprechstunden des leitenden Perso-
nals von Farmsen in Arensch sowie durch 

 

einen regelmäßigen Fahrdienst zwischen 

 

Hamburg und Arensch/Berensch sicher-

gestellt.
16 Es entsprach der Funktion von 

 

Arensch/Berensch als einer Bewahran-
stalt für "schwere Fälle", daß sie aus-
schließlich entmündigte "Trinker" auf-
nahm, besonders jene, die in Farmsen 

 

schon einmal entwichen waren.16 

 

Mit dem Inkrafttreten des "Gesetzes 

 

über Maßregeln der Sicherung und Bes-
serung", dessen § 42 c StGB die gerichtli-
che Anordnung einer Heilstättenbehand-
lung neben der Gefängnisstrafe für "alko-
holisierte Straftäter" ermöglichte, wurde 
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Arensch mit Beginn des Jahres 1934 offi-
ziell "Besserungsanstalt" für straffällige 

 

"Trinker".17 "Wenn auch dem Sinne des 

 

neuen Gesetzes entsprechend deutliche 

 

Unterschiede zwischen Sicherungsver-
wahranstalt und Arbeitshaus auf der ei-
nen Seite und Heilanstalt und Trinker-
heilanstalt auf der anderen Seite beste-
hen sollen, so wird Arensch als Trinker-
heilanstalt doch etwas deutlicher die enge 

 

Verbindung mit dem Strafvollzuge her-
vorkehren müssen, als es bisher der Fall 

 

war", schrieb der Direktor der Staatlichen 

 

Wohlfahrtsanstalten, Georg Steigertahl, 

 

angesichts des bevorstehenden Inkraft-
tretens des Gesetzes an die Landesjustiz-
verwaltung.18 Die feste Station sollte 

 

"dem Vorbild des Strafvollzugs noch mehr 

 

als bisher" angenähert werden. Offenbar 

 

fiihlte sich Steigertahl in seiner bisheri-

gen Praxis einer dem Strafvollzug nach-

empfundenen stationären "'hinkerheil-

behandlung" durch die Aufnahme dieser 

 

Sicherungsverwahrten bestärkt. Daß die 

 

Hamburger Sozialverwaltung stationäre 

 

TF wider besseres Wissen als Strafsystem 

 

betrieb, unterstreicht folgende Äußerung 

 

des Präsidenten der WFB, Senator Oskar 

 

Martini: "(...) denn bei einer solchen Un-

terbringung (gemeint ist die nach 

 

§ 42 c StGB, E.H.) handelt es sich nicht 

 

um Strafen, sondern um Maßnahmen der 

 

fürsorgerischen Bewahrung und Besse-
rung.? 

 

Die sicherungsverwahrten "Trinker" 

 

durften lt. § 42 c StGB längstens zwei Jah-
re in der Trinkerheilanstalt bleiben. Es 

 

kam jedoch häufig vor, daß der Vormund, 

 

sofern sie unter Vormundschaft eines Mit-
arbeiters der Sonderstelle TF standen, 

 

nach eigenem Dafiirhalten sein Mündel 

 

über die zwei Jahre hinaus in der Anstalt 

 

beließ. Wie andere "Trinker" erhielten sie 

 

i.d.R. bei guter Führung nach sechs Mona-
ten Anstaltsaufenthalt in Abstimmung 

 

mit der Staatsanwaltschaft alle 14 Tage 

 

Sonntagsurlaub.
2° In Arensch verrichte-

ten die Insassen vor allem landwirtschaft-

liche Arbeiten, einige wenige wurden als 

 

Fahrer, Saalhelfer oder Aufseher beschäf-
tigt.21 

 

In dem ausgeklügelten Straf- und Be-
drohungsinstrumentarium, das die Ham-
burger TF sich sowohl mit der abgestuf-
ten Entmündigung als auch mit der ge-
staffelten stationären Unterbringung ge-
schaffen hatte, stand Arensch für die här-
teste Form der Unterbringung. Ländliche 

 

Gebiete, weit abseits der Großstadt, boten 

 

sich als Standorte für die letzte Stufe 

 

dieser in zeitgenössischen Fachkreisen 

 

"progressive Trinkerbehandlung" ge-
nannten Behandlungsfolge wohl nicht 

 

nur an22, weil sie wenig attraktiv für 

 

Fluchtversuche waren, sondern auch, 

 

weil die Insassen hier keine Großstadtbe-
wohner in ihrer Lebensqualität beein-
trächtigten. 

 

5. UMSTRUKTURIERUNGEN NACH 

 

DEM GROB-HAMBURG-GESETZ 

 

Das Groß-Hamburg-Gesetz mit Wirkung 

 

vom 1. April 1937 verursachte in dieser 

 

großflächig verteilten "progressiven Trin-

kerheilbehandlung' beträchtliche Turbu-
lenzen, die in den folgenden Jahren zu 

 

Umorganisationen in der regionalen Ver-
teilung fiihrten. Dabei wich die Hamburger 

 

Sozialverwaltung seit 1938 zunehmend auf 

 

das Schleswig-Holsteinische Gebiet aus, 

 

um Alkoholkranke entweder in eigenen 

 

oder in fremden Anstalten unterzubringen. 

 

Dieser Trend zur Belegung von Anstal-
ten außerhalb Hamburgs verlief syn-
chron mit der zunehmenden Stigmati sie-

rung von "Trinkern" zu Asozialen. Die 

 

Einspannung aller Arbeitskräfte für die 

 

NS-Leistungsgesellschaft seit dem ersten 

 

Vierjahresplan 1937 gab hierfür den so-

zialpolitischen Hintergrund ab. Auch in 

 

der stationären TF geriet die soziale Dia-

gnose, verknüpft mit Arbeitsfähigkeit, 

 

zum entscheidenden Anhaltspunkt bei 

 

der Auswahl der Anstalt für einen Be-

handlungsbedürftigen. 
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In der Zeit der Neuformierung Groß-
Hamburgs von April 1937 bis April 1938 

 

blieb Arensch/Berensch bis Ende 

 

März 1938 einstweilen noch Eigentum 

 

Hamburgs. Der Regierungspräsident in 

 

Stade forderte allerdings für den Fall, daß 

 

Hamburg nach dem 1. April 1938 

 

Arensch weiterbetreiben wollte, die Ka-

sernierung der Insassen, bildeten sie doch 

 

"eine ständige Gefahrenquelle für die 

 

Umgebung". 2A Um den Cuxhavener Kur-
betrieb nicht zu stören, erhöhte die Ham-

burger Sozialverwaltung noch im Verlauf 

 

des Jahres 1937 die Sicherheitsvorkeh-
rungen in Arensch/Berensch, so daß ihren 

 

Angaben zufolge Entweichungen von In-
sassen kaum noch möglich waren.25 

 

5.1 Alt-Erfrade 

 

Trotz großer Widerstände mußte Ham-
burg dann doch zum Sommer 1939 

 

Arensch für die Reichsmarineverwaltung 

 

räumen. Als Ersatz kaufte die Sozialver-
waltung das Gut Alt-Erftade nördlich von 

 

Segeberg in Schleswig-Holstein. 26 In den 

 

Hamburger Akten finden sich keine Aug 

 

schlüsse darüber, weshalb gerade dieses 

 

Gut, das bis dahin rein landwirtschaftli-
che genutzt worden sein soll, als "Bewahr-
anstalt für Minderwertige" - so die Be-

zeichnung von Arensch in der Diktion der 

 

Sozialverwaltung - an die Stelle von 

 

Arensch treten sollte. Angaben gibt es 

 

allerdings zu den Umzugsmodalitäten 

 

von Arensch nach Alt-Erfrade. Im 

 

März 1939 brachte die Sozialverwaltung 

 

die ersten sechs Insassen von Arensch 

 

nach Alt-Erfrade, wo sie bei Aufräu-

mungs- und Umbauarbeiten mithalfen. 

 

Nach und nach kamen bis Januar 1940 

 

80 Arenscher in die neu hergerichtete 

 

Anstalt. Vieles deutet darauf hin, daß in 

 

Alt-Erfrade in größerem Umfang noch als 

 

vordem in Arensch/Berensch neben "Trin-
kern" auch sonstige sogen. "Asoziale" ver-
wahrt wurden. Die Quellen (Sachakten) 

 

sprechen meist global von "Insassen" bzw. 

 

"arbeitsfähigen Asozialen". "Trinker" 

 

sind die einzige näher qualifizierte Grup-
pe. Bis Herbst 1940 war in Alt-Erfrade 

 

eine feste, voll umgitterte Station einge-
richtet, so daß der Polizeipräsident in 

 

Hamburg durch die Polizei aufgegriffene 

 

"strafrechtlich zurechnungsfähige Min-
derwertige" nach den im April 1936 ver-
änderten Bestimmungen des § 22 Ver-
hältnisgesetz zwangsweise dorthin ein-
weisen konnte.28 Nicht nur hinsichtlich 

 

der Verwahrung von "Trinkern" der Ka-

tegorien II und III, sondern vor allem für 

 

die Heilstättenunterbringung der nach 

 

§ 42 c StGB sicherungsverwahrten 

 

"Trinker" nutzte die Sozialverwaltung 

 

Alt-Erfrade als Nachfolgeeinrichtung von 

 

Arensch. Über die Zahl dieser sogen. "kri-
minellen Trinker" in Alt-Erfinde gibt es 

 

keine Informationen. Ebensowenig läßt 

 

sich der Anteil der "Trinker" an der Ge-
samtheit der Alt-Erfrader Insassen er-
mitteln. In den Akten der Sozialverwal-
tung finden sich nur sporadische Anga-
ben über die Gesamtbelegung dieser An-
stalt: Von 80 Insassen im Januar 194929 

 

stieg die Belegung mit "Asozialen" bis 

 

Sommer 1941 auf 160 an.26 Nach 1941 

 

taucht das Stadtgut Alt-Erfrade in den 

 

Akten der Sozialverwaltung nicht mehr 

 

auf. Ebensowenig ist die Rede von den im 

 

Februar 1941 ebenfalls von der Sozial-
verwaltung aufgekauften Stadtgut Pett-
luis, nur wenige Kilometer südlich von 

 

Alt-Erfrade gelegen.31 

 

Die wenigen Stellen, in denen in der 

 

Überlieferung von diesen Stadtgütern die 

 

Rede ist, erwähnen sie in Zusammenhang 

 

mit arbeitsfähigen Insassen. Von daher 

 

liegt, auch unter Berücksichtigung der 

 

bisherigen Forschungen zum System der 

 

Hamburger Wohlfahrtsanstalten im 

 

"Dritten Reich" die Schlußfolgerung na-
hen, daß diese dem Hamburger Amt für 

 

Wohlfahrtsanstalten unterstehende Gü-
ter in Schleswig-Holstein hauptsächlich 

 

als Bewahranstalten für "arbeitsfähige 

 

Asoziale" fungierten, die für die nicht ar-
beitsunfähigen Insassen der Hamburger 

 

87 

 



INFORMATIONEN zu Schleswig-Holsteinischen ZEITGESCHICHTE Heft 24(1993) 

 

Wohlfahrtsanstalten, die Alten, Kranken 

 

und Behinderten, in den Anstalten inner-
halb des Hamburgischen Stadtgebietes, 

 

den Lebensunterhalt erwirtschafteten. 

 

Daß diese außerhalb Hamburgs liegen-
den Stadtgüter bisher von der sozialhisto-
rischen Forschung zur Hamburger So-
zial- und Gesundheitspolitik wenig be-
achtet worden sind, liegt wahrscheinlich 

 

mit daran, daß diese Insassen als unent-
behrliche Arbeitskräfte den auch in den 

 

Hamburger Wohlfahrtsanstalten durch-

geführten "Euthanasieaktionen" entka-
men und ihr Schicksal weniger spektaku-
lär ist. 

 

Zwei Quellen allerdings, die mir die 

 

Kollegen Bästlein und Sarodnik aus dem 

 

Forschungsprojekt zur Hamburger Ju-

stizgeschichte im Nationalsozialismus 

 

zugänglich gemacht haben, wecken dage-
gen Assoziationen an Ausweich- und Ab-
schiebeanstalten für alte und gebrechli-
che Menschen und die "kriegsbedingten" 

 

Verlegungsaktionen im Hamburger 

 

Wohlfahrtswesen mit ihren mörderi-
schen Konsequenzen. In einem Schreiben 

 

des Finanzamtes Bad Segeberg an die 

 

Finanzbehörde Hamburg aus dem 

 

Jahr 1950 kann man nachlesen, daß 1942 

 

auf dem Gelände des Gutes Alt-Erfrade 

 

Baracken aufgestellt wurden für die Un-

terbringung von Altersheiminsassen, die 

 

angeblich "aus Gründen der Luftgefähr-
dung" aus dem Hamburger Stadtgebiet 

 

hierhin verbracht wurden.33 

 

In dieselbe Richtung weist ein Zufalls-
fundstück aus dem Justizbereich." Es 

 

handelt sich um eine Postkarte, datiert 

 

auf den 15.9.1944, die ein Insasse Alt-Er-
frades an das Oberlandesgericht Ham-

burg geschickt hat. Auf seine Entlassung 

 

drängend, beschwert sich der nach eige-
nen Angaben 70jährige Insasse Herr W. 

 

per Postkarte beim Gericht über den Um-

gang der Behörden mit ihn und über die 

 

unwürdigen Zustände, wie sie sich ihm in 

 

Alt-Erfrade darstellen. Er sei am 

 

25.2.1942 aus ihm nicht ersichtlichen 

 

Gründen von der Polizei ins Versorgungs-
heim Farmsen gebracht und von dort wei-
ter nach Alt-Erfrade verlegt worden. 

 

Herrn W.'s Darstellungen zufolge wurden 

 

die zwischen 65 und 85 Jahre alten Men-
schen in der Anstalt - er nennt diese wie-
derholt "Mörderhäuser" - mit Hunger und 

 

Gicht ermordet. Auch würden sie so ge-
schlagen, daß sie sterben müßten. 

 

Plausibel, wenn auch mit den vorhan-
denen Informationen nicht nachweisbar, 

 

scheint mir die Vermutung, bei dem Kar-
tenschreiber Herrn W. handle es sich um 

 

einen jener alten Menschen, die sich nach 

 

dem Gewirr von Bombennächten in der 

 

Großstadt nicht mehr zurechtfanden. Sol-
che durch die Kriegsgeschehnisse aus ih-
rer psychisch-sozialen Verankerung ge-
rissenen Menschen griff die Hamburger 

 

Polizei regelmäßig auf und brachte sie in 

 

die Bewahranstalt Farmsen. Bei allen 

 

Vorbehalten, mit denen die Informatio-
nen auf der Karte aufzunehmen sind, ist 

 

ihnen doch wohl ein gewisses Maß an 

 

sogen. "objektiver" Wahrheit nicht abzu-
sprechen. (Einmal ganz abgesehen da-

von, daß solche Phantasien bei einem In-
sassen auch einiges über das Leben in der 

 

Anstalt verrieten!) Der Stellenwert der 

 

Quelle als singuläre, deren Aussagen 

 

durch keine anderen erhärtet werden, 

 

erlaubt es nicht, diesen Teil der Anstalt 

 

Alt-Erfrade gleichzusetzen mit der Ver-
wahranstalt Rickling, in der u.a. durch 

 

eben die auf der Karte beschriebenen 

 

Maßnahmen alte und kranke Menschen 

 

passiv getötet worden sind." 

 

Die einzigen Anhaltspunkte für das An-
staltsleben der arbeitsfähigen Insassen 

 

in Alt-Erfrade, beziehe ich aus den Ein-
zelfallakten von in Alt-Erfrade unterge-
brachten "Trinkern" oder wegen Geistes-
schwäche entmündigten Insassen, die 

 

durch die Hamburger Sozialverwaltung 

 

eingewiesen wurden. 36 Ihr Status als Si-

cherungsverwahrte oder Entmündigte 

 

scheint das gemeinsame Merkmal aller 

 

arbeitsfähigen Insassen von Alt-Erfrade 
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gewesen zu sein. Die in den überlieferten 

 

Einzelfallakten der ehemaligen Sonder-
stelle noch vorhandenen stichwortarti-

gen Sprechstundennotizen des Amtsvor-
munds (dies war ein Mitarbeiter oder der 

 

Leiter der Sonderstelle) lassen deutlich 

 

den Strafanstalts- bzw. Arbeitslagercha-
rakter dieser Anstalt hervortreten. Im 

 

Vergleich zu den Sprechstundennotizen 

 

aus anderen Anstalten wie Farmsen oder 

 

Arensch/Berensch fallen die harten Stra-
fen für Verletzungen der Anstaltsdiszi-

plin auf. Eine um neun Stunden verspä-
tete Rückkehr vom Urlaub belegte die 

 

Anstalt 1943 im Fall von Herrn G. mit 

 

drei Monaten Urlaubsentzug.37 Als es 

 

Herrn G. im März 1944 gelang, den Ur-
laub zur Flucht zu nutzen, er dann aber 

 

knapp zwei Monate später polizeilich wie-
der der Anstalt zugeführt worden war, 

 

belegte ihn die Anstaltsleitung mit "Ur-

laubsentzug bis auf weiteres" zuzüglich 

 

14 Tage Arbeitsprämienentzug. Aus an-
deren Akten gehen weitere Strafen her-
vor: So gab es Arreststrafen von mehreren 

 

Tagen oder tageweise Isolierung. Leider 

 

befinden sich in den Einzelfallakten 

 

kaum Briefe von Alt-Erfrader Insassen, 

 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen in 

 

der Anstalt beschreiben. Landwirtschaft-
liche Arbeiten sowie aufseherische Tätig-
keiten als Saalhelfer oder Wärter schei-
nen die am häufigsten anzutreffenden 

 

Aufgaben der Insassen gewesen zu sein. 

 

Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 

 

verlegte die Anstaltsleitung die Insassen 

 

sofort nach Farmsen in die Hauptanstalt. 

 

In den Einzelfallakten fehlen jegliche 

 

Angaben über die Verteilungskriterien 

 

der "Trinker" auf die einzelnen Anstalten. 

 

So ist beispielsweise nicht zu ermitteln, 

 

warum einzelne der "Trinker II" von 

 

Farmsen nach Alt-Erfrade kamen, ande-
re wiederum in Farmsen verblieben. Die-
se Undurchsichtigkeit hängt verwal-

tungstechnisch gesehen damit zusam-

men, daß die Sonderstelle TF, also der 

 

Sammelvormund, mit der Einweisung in 

 

das Versorgungsheim Farmsen die Ent-
scheidungskompetenz, in welche der von 

 

Farmsen aus verwalteten Anstalten 

 

"sein" Mündel kam, an den Direktor des 

 

Versorgungsheims abtrat. Der Vormund 

 

enthielt lediglich eine kurze Mitteilung 

 

auf einem Vordruck, wenn "sein" Mündel 

 

verlegt worden war. So wußte er dann, in 

 

welche Anstalt er sich begeben mußten, 

 

um in der etwa alle zwei Monate abzuhal-
tenden Anstaltssprechstunde für Anlie-

gen "seines" Mündels zur Verfügung zu 

 

stehen. 

 

5.2 Die Arbeitsanstalt Glückstadt 

 

Das Groß-Hamburg-Gesetz eröffnete der 

 

Hamburger TF den Zugang zu einer wei-
teren, von ihr zuvor nicht genutzten An-
stalt auf schleswig-holsteinischem Ge-
biet. 

 

Vor Inkrafttreten des Gesetzes, bis zum 

 

April 1937, brachte die TF des preußi-
schen Altona "Trinker" stationär in der 

 

Landesarbeitsanstalt Glückstadt unter.38 

 

Mit der Eingliederung Altonas in das 

 

Hamburger Stadtgebiet drängte die 

 

Hamburger Sozialverwaltung auf eine 

 

einheitliche Hamburger TF und setzte 

 

durch, daß die TF der ehemals preußi-
schen Gebiete zentral auf die Abtei-

lung TF der Sozialverwaltung überging. 

 

Der Direktor der Staatlichen Wohlfahrts-
anstalten, Steigertahl, begrüßte diese Re-

gelung, die seinen Anstalten weitere ar-
beitsfähige Insassen bescherte.39 Mit Be-

ginn des Monats April 1937 schickte das 

 

Gesundheitsamt Altona "Trinker" nach 

 

Farmsen.4° 

 

Der bestehende Vertrag zwischen dem 

 

Gesundheitsamt Altona und der Landes-
arbeitsanstalt Glückstadt über die Unter-
bringung von etwa 70 "Trinkern" ging auf 

 

die Sozialverwaltung, Abt. TF über. Der 

 

Sachbearbeiter der Abt. TF, Barthel, faß-
te eine darüber hinausgehende Belegung 

 

Glückstadts mit Hamburger Insassen ins 

 

Auge. Bezeichnenderweise lag für die 

 

Hamburger TF die Attraktivität der Lan-
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desarbeitsanstalt darin, daß "die Unter-

bringung in Glückstadt abschreckender 

 

als in Farmsen und in Arensch/Berensch 

 

sein" sollte. Die Einweisung nach Glück-
stadt sollte bis Kriegsbeginn im ausdiffe-
renzierten trinkerfiirsorgerischen Sank-

tionsapparat eine der härtesten Maßnah-
men verkörpern. In welchem Umfang die 

 

Hamburger TF von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht hat, zusätzlich zu den 70 

 

von Altona festgelegten Plätzen weitere 

 

in der Landesarbeitsanstalt zu belegen, 

 

läßt sich nicht ermitteln. Im Haushalts-

plan der TF von 1938 sind nur die Kosten 

 

für die Belegung von 70 Plätzen in Glück-
stadt bis 1941 zu einem Tagessatz von 

 

RM 1,50 ausgewiesen.
41 Die Veranschla-

gung von 1,50 RM, also des niedrigsten 

 

Tagessatzes, läßt die Schlußfolgerung zu, 

 

daß die Hamburger in Glückstadt zu den 

 

arbeitsfähigen Insassen zählten.42 In den 

 

Akten der Hamburger Sozialverwaltung 

 

tritt die Landesarbeitsanstalt außer in 

 

dem oben dargelegten Zusammenhang 

 

mit dem Groß-Hamburg-Gesetz nur noch 

 

einmal in Erscheinung. Im Winter 

 

1939/40 sollten vier Hamburger "Trinke-
rinnen" in Glückstadt, wo sie vermutlich 

 

in der dort eigens für alkoholabhängige 

 

Frauen vorgesehenen Abteilung unterge-
bracht waren, nach dem GzVeN zwangs-
sterilisiert werden. Ähnlich wie in ande-
ren Anstalten verursachte der Kriegsaus-
bruch auch in Glückstadt durch Personal-

mangel erhebliche Verzögerungen in der 

 

Durchführung der Sterilisation. Die An-
stalt versuchte, solange sie nicht in der 

 

Lage war, die Unfruchtbarmachung 

 

durchzuführen, die Frauen im Alter zwi-
schen 30 und 45 Jahren vorübergehend 

 

nach Farmsen ins Versorgungsheim ab-
zuschieben. Dagegen wehrte sich die 

 

Hamburger TF erfolgreich. Die Ausein-

andersetzungen, noch verschlimmert 

 

durch ungeklärte Zuständigkeiten zwi-
schen der Abt. TF, dem Altonaer und dem 

 

Itzehoer Gesundheitsamt sowie der Lan-

desarbeitsanstalt, zogen sich zum Leid-

wesen der Betroffenen und ihrer auf die 

 

Entlassung drängenden Angehörigen, 

 

von November 1939 bis Juni 1940 hin. Im 

 

Juni 1940 wurde drei der Frauen im 

 

Glückstädter Krankenhaus zwangssteri-
lisiert; bei der 45 Jährigen unter ihnen 

 

dagegen hielt man aus Altersgründen ei-
ne Unfruchtbarmachung für nicht ange-
raten.43 

 

Dieser Vorgang zeigt, daß die Unter-

bringung außerhalb Hamburgs selbst aus 

 

der Perspektive der 'FF nicht immer Vor-
teile versprach, sondern sogar noch Mehr-
arbeit brachte, von den gravierenden 

 

Nachteilen für die betroffenen Insassen 

 

ganz zu schweigen. Nachforschungen im 

 

Stadtarchiv Glückstadt und im Landes-
archiv Schleswig haben zu keinen Ergeb-
nissen geführt. Die Spuren der Einzelfal-
lakten aus Glückstadt verlieren sich im 

 

Kieler Sozialministerium, wo Reimer 

 

Möller ja bereits lange vor mir vergeblich 

 

nach diesen Quellen gefahndet hat.44 

 

6. TRINKERHEILSTÄTTEN DER 

 

INNEREN MISSION IN RICKLING 

 

Die Hinweise in den Hamburger Quellen 

 

darauf, daß Hamburger "Trinker" in den 

 

Trinkerheilstätten des Landesvereins für 

 

Innere Mission in Rickling untergekom-
men sind, gehen über periphere Erwäh-

nungen nicht hinaus. 

 

Dr. Ernst Jaques, der Leiter der Abtei-

lung TF in der WFB Hamburg, merkte 

 

1931 in einem Brief an, er schicke gele-
gentlich 'Trinker, die für Farmsen unge-
eignet sind", nach Salem.45 Vermutlich 

 

handelte es sich bei diesen Patienten um 

 

solche, die wirtschaftlich so gut gestellt 

 

waren, daß sie selbst einen finanziellen 

 

Beitrag zu den Kurkosten leisten konn-
ten, um sozial bessergestellte Patienten 

 

also. Während Farmsen nur "Trinker" auf 

 

öffentliche Rechnung aufnahm, behan-
delte Salem auch viele Selbstzahler. 

 

Der Jahresbericht Salems von 1926 

 

weist dementsprechend eine Vielfalt von 
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Berufsgruppen und eine breite soziale 

 

Streuung der Insassen auf Von 127 In-
sassen waren immerhin drei Akademi-

ker, sechs Beamte, sogar 37 Kaufleute 

 

und Angestellte, dagegen nur 20 Arbeiter 

 

(das sind knapp 16 %). Da Salem ohne 

 

jeden Zwang arbeitete, also zu den offe-
nen Heilstätten zählte, ist anzunehmen, 

 

daß Hamburgs TF hierhin vor allem jene 

 

Klienten schickte, die nicht entmündigt 

 

und die der öffentlichen wirtschaftlichen 

 

Fürsorge nicht anheimgefallen waren. 

 

Arbeitstherapie sowie Betreuung durch 

 

Guttempler und evangelischem Blauen 

 

Kreuz, den beiden ältesten und mächtig-
sten alkoholgegnerischen Vereinigungen 

 

in Schleswig-Holstein, bildeten das Kern-
stück der Behandlung in Salem.46 

 

Behandlung auf völlig freiwilliger 

 

Grundlage sowie die Einteilung der Pa-
tienten in drei Preisklassen sind Merk-
male, die "Salem" in die Nähe der sonsti-
gen, privaten Heilstätten Deutschlands 

 

rückten.47 

 

Sieht man sich die Prospekte "Salems" 

 

aus den 1920er Jahren an, so fällt auf, 

 

daß diese Anstalt ganz im Zeichen der 

 

Auffassung vom "Trinker" als "Kranken" 

 

funktionierte. Auch hierin lag ein grund-
legender Unterschied zur 'Trinkerheil-
stätte Farinsen", die, wie dargestellt, als 

 

sogen. "halboffene" Anstalt ihre Insassen 

 

eher wie Fürsorgezöglinge disziplinierte. 

 

Der christlich-humane Geist, der an-
scheinend in "Salem" regierte, erwies sich 

 

Ende der 1920er Jahre jedoch gegenüber 

 

zeitgenössischen Bestrebungen in Fach-
kreisen nach Ausdifferenzierung der 

 

Klientel wenig standhaft. Ähnlich wie in 

 

Hamburg setzte seit 1928 auch in Rick-

ling eine diagnostische Streuung der 

 

"Trinker" auf mehrere Anstalten ein, die 

 

1934 sogar in der Aufgabe der "Trinker-

behandlung" in Salem mündeten. 48 Mit 

 

der Aufgabe "Salems" verlor Schleswig-
Holstein die einzige "Trinkerheilstätte", 

 

die diesen Namen verdiente, weil sie eine 

 

den zeitgenössischen Wissenschaftsstan-

dards genügende Therapie angeboten 

 

hatte. 

 

Stattdessen bewegte sich "Trinkerheil-
behandlung" in der Provinz ab 1934 nur 

 

noch auf der Ebene der Bewahrung, ent-
weder in der Psychiatrie oder aber in der 

 

Arbeitsanstalt. 

 

Dieser einer erfolgreichen Behandlung 

 

abträgliche Tendenz setzte 1928 mit der 

 

Eröffnung des Hauses "Anker" zum 

 

1. Mai 1928 ein. Quellen, die die näheren 

 

Hintergründe der Gründung dieser 

 

Zweiganstalt von "Salem" beleuchten, ha-
be ich bisher nicht gefunden.49 

 

Die "Heimstätte für Alkoholgefährdete 

 

Anker", so die offizielle Bezeichnung, 

 

nahm solche "Trinker" auf, die schon min-
destens eine Entziehungskur hinter sich 

 

hatten, so daß sich auch kaum noch Ko-

stenträger fanden.
5° Der Aufenthalt war 

 

freiwillig. Er konnte sich über mehr als 

 

ein Jahr erstrecken. Stärker als in "Sa-
lem" stand die Arbeitstherapie im Vorder-

grund der Behandlung. Hierfür konnte 

 

"Anker" das benachbarte Gelände einer 

 

Arbeiterkolonie für Feldarbeit nutzen.51 

 

Die herausragende Stellung der Arbeits-
therapie, die Beschaffenheit der Klientel 

 

als überwiegend "sehr schwere Fälle" so-
wie die Bezeichnung "Heimstätte", die 

 

Assoziationen an dauerhafte Bewahrung 

 

weckt, rücken "Anker" in die Nähe zu 

 

Bewahranstalten für "Trinker". Unzwei-
felhaft bildete sie den ersten Schritt auf 

 

dem Weg einer stärkeren Ausdifferenzie-

rung der Klientel. 

 

Ein nächster Schritt für die "Behand-
lung" als schwer eingestufter Alkoholi-
kerbiographien ist in der Unterbringung 

 

von "Trinkern" in Baracken des Konzen-
trationslagers Kuhlen zu sehen. Im Sep-
tember 1934 zogen 16 "Trinker" in die 

 

eigens für Alkoholkranke errichtete Ba-
racke "Falkenhag" ein, nachdem sie seit 

 

Dezember 1934 die Nachbarbaracke 

 

"Falkenried" bewohnt hatten.52 Leider 

 

liegen im Archiv des Landesvereins für 

 

Innere Mission keine weiteren Quellen, 
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die die Lebensumstände dort erhellen. 

 

Der Darstellung Sutters zufolge, wurde 

 

"Falkenhag" als Alkoholikerstation im 

 

Oktober 1938 geschlossen.
53 

 

Daneben bestand zur Unterbringung 

 

entmündigter, bewahrungsbedürftiger, 

 

arbeitsfähiger Alkoholiker noch die Alko-

holkrankenabteilung der erwähnten 

 

Landesarbeitsanstalt Glückstadt. Sie 

 

war bezeichnenderweise auf Betreiben 

 

der Provinzialregierung im selben Jahr 

 

wie "Anker", 1928, in Betrieb genommen 

 

worden, da angeblich die Häuser "Salem" 

 

und "Anker" nicht mehr genügten.
54 

 

Mit der in der Landesarbeitsanstalt 

 

von April 1933 bis Februar 1934 beste-
henden Konzentrationslager hatte diese 

 

Abteilung jedoch nichts zu tun. Dieses KZ 

 

diente vornehmlich der Inhaftierung po-
litischer Häftlinge.55 

 

Meinen Informationen zufolge machte 

 

die Hamburger TF weder von der Heim-
stätte Anker noch von den Baracken in 

 

Kuhlen Gebrauch. Ohne den Anspruch 
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